
Sozial- und Ethikkodex 

GRUNDPRINZIPIEN UND RECHTE BEI DER ARBEIT 
UND FOLGEMASSNAHMEN  
Solar21 AG übernimmt bei der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen 
eine zunehmend grössere ökologische und soziale Verantwortung. Die Nach-
haltigkeit ihres Geschäftserfolgs stellt die Solar21 AG durch die angemessene 
Balance zwischen ökologischem Handeln, gesellschaftlicher Verantwortung und 
wirtschaftlichem Erfolg sicher. Ausserdem ist die Solar21 AG im Rahmen von 
Beschaffungen nach den Bestimmungen des öffentlichen Beschaffungswesens 
verpflichtet, von den Anbietern die Einhaltung von sozialen Mindestvorschrif-
ten zu verlangen. Die Solar21 AG hat deshalb den nachfolgenden Sozial- und 
Ethikkodex erarbeitet. Er beinhaltet soziale und ethische Grundanforderungen 
sowie ökologische Prinzipien der Solar21 AG und verweist ergänzend auf die 
weitergehenden schweizerischen und internationalen Normen zum Schutze der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Leistungen, die in der Schweiz oder 
im Ausland erbracht werden. Der vorliegende Sozial- und Ethikkodex richtet 
sich demnach an alle Anbieter und Lieferanten von Waren und Dienstleistungen 
der Solar21 AG, unabhängig davon, ob die Vorschriften über das öffentliche Be-
schaffungswesen zur Anwendung gelangen oder nicht. 

1. EINHALTUNG DER MENSCHENRECHTE 
UND DER MASSGEBENDEN GESETZE  
Wir gehen nur Vertragsverhältnisse mit Lieferanten ein, welche die Allgemeine 
Er-klärung der Menschenrechte (UNO, 1948) berücksichtigen und die Gesetze 
der jeweils massgebenden nationalen Rechtsordnungen einhalten. 

2. VERBOT DER DISKRIMINIERUNG  
Die Lieferanten verpflichten sich, jegliche Diskriminierung von Personen bei An-
stellung, Entlöhnung, Zugang zu Zusatzleistungen und Bildungsmöglichkeiten, 
Beförderungen, Bestrafung und Kündigung aufgrund deren geschlechtlicher, 
religiöser, ethnischer oder nationaler Zugehörigkeit, des Zivilstands, der politi-
schen Gesinnung oder der sexuellen Orientierung zu unterbinden und die Chan-
cengleichheit zu fördern. 

3. BESTRAFUNG - MISSBRAUCH – BELÄSTIGUNG 
Der Kunde stimmt der Nutzung von Stromverbrauchsdaten beim lokalen Wir 
verlangen, dass alle Angestellten mit Würde und Respekt behandelt werden. 
Jegliche Arten von physischem, psychischem, sexuellem oder verbalem Miss-
brauch oder Belästigung, von physischer oder mentaler Nötigung sowie von 
körperlicher Bestrafung werden nicht akzeptiert. 

4. VERBOT VON KINDERARBEIT 
Wir akzeptieren keine Kinderarbeit. Es dürfen nur Mitarbeitende beschäftigt 
werden, welche das Pflichtschulalter überschritten haben oder mindestens 15 
Jahre alt sind (ILO Konvention 138). Kindern zwischen 15 und 18 ist die Verrich-
tung von Arbeit, die voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit oder die 
Sittlichkeit von Kindern schädlich ist, verboten. Minderjährigen Mitarbeitenden 
ist der Zugang zu legitimen Ausbildungs- und Übergangsprogrammen zu er-
möglichen.
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5. GEFÄNGNIS-, ZWANGS UND SKLAVENARBEIT 
Wir lehnen jegliche Zusammenarbeit mit Lieferanten ab, die Menschen unter 
Zwangs-, Gefängnis-, Sklavenarbeit oder in Schuldknechtschaft beschäftigen. 

6. LÖHNE UND LEISTUNGEN 
Wir verlangen, dass unsere Lieferanten den Mitarbeitenden eine angemesse-
ne Entschädigung gewähren und den landesüblichen Minimallohn zahlen. Sie 
haben zudem die für die Region geltenden Unterstützungsbeiträge zu leisten. 

7. GESUNDHEIT UND SICHERHEIT   
Wir fordern, dass unsere Lieferanten den Mitarbeitenden Sicherheit bieten und 
ein gesundheitlich ungefährdetes Arbeitsumfeld gewährleisten. Die Lieferan-
ten haben Vorsorgemassnahmen gegen Unfälle und Berufskrankheiten zu er-
greifen. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser sowie sanitären Einrichtungen 
muss gewährleistet werden. 

8. ANTIKORRUPTION  
Wir arbeiten nur mit Lieferanten, die jegliche Art von Korruption und andere 
Begünstigungen zum Erhalt von Aufträgen unterbinden. 

9. UMWELT  
Wir haben eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft wie auch eine Ver-
antwortung gegenüber der Umwelt, die wir beeinflussen und sind daran inter-
essiert mit Lieferanten zu arbeiten, die unsere Philosophie teilen. Wir verlangen, 
dass sich unsere Lieferanten bemühen, die Umweltbelastung kontinuierlich zu 
minimieren und den Umweltschutz zu verbessern. Zudem sind die am Ort der 
Herstellung geltenden Umweltgesetze und -vorschriften einzuhalten. 

10. ARBEITSZEIT  
Die wöchentliche Höchstarbeitszeit, die Ruhezeiten und Pausen der Angestell-
ten haben grundsätzlich der nationalen Gesetzgebung zu entsprechen. 

11. EINHALTUNG VON SOZIALEN MINDESTVORSCHRIFTEN  
BEI LEISTUNGEN IN DER SCHWEIZ    
Die Anbieter und Lieferanten bestätigen, dass sie für Leistungen in der Schweiz 
die am Ort der Leistung gültigen Arbeitsbedingungen (Gesamt- und Normal-
arbeitsverträge sowie orts- oder berufsübliche Arbeitsbedingungen), Arbeits-
schutzbestimmungen sowie die Lohngleichheit von Frau und Mann einhalten. 

12. EINHALTUNG VON SOZIALEN MINDESTVORSCHRIFTEN  
BEI LEISTUNGEN IM AUSLAND   
Die Anbieter und Lieferanten bestätigen, dass sie für Leistungen im Ausland 
zumin-dest die Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO-Kernübereinkommen) einhalten. Für weitere Einzelheiten wird auf Anhang 
2a der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB; SR 172.056.11) 
verwiesen. 

13. SUBUNTERNEHMER, UNTER- UND ZULIEFERANTEN   
Die Lieferanten haben sicherzustellen, dass diese Grundsätze und sozialen 
Mindestvorschriften auch bei ihren Subunternehmern sowie Unter- und Zu-
lieferanten eingehalten werden. 

14. KOMMUNIKATION    
Der Sozial- und Ethikkodex der Solar21 AG ist durch die Lieferanten in die 
lokale Sprache der Angestellten zu übersetzen und in den Betriebsstätten für 
alle gut sichtbar aufzulegen.
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